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Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
Wahl der Mitglieder für die Ausschüsse zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter beim Oberverwaltungsgericht und den Verwaltungsgerichten des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen  
 

ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 
 

Markus Diekhoff 
Drensteinfurt 

 

Olaf M. Werner 
Wadersloh 

 
Verwaltungsgericht Aachen 

 
ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 

 
Franz-Albert Groß 

Kall 
 

Heiner Breuer 
Würselen 

 
Verwaltungsgericht Arnsberg 

 
ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 

 
Dr. Jobst H. Köhne 

Meschede 
 

Daniel Wagner 
Arnsberg 

 
Verwaltungsgericht Düsseldorf 

 
ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 

 
Clemens Jahn 

Meerbusch 
 

Nina Brattig  
Solingen 
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Verwaltungsgericht Gelsenkirchen 
 

ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 
 

Thomas Boos 
Dorsten 

 

Felix Haltt 
Bochum 

 
Verwaltungsgericht Köln 

 
ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 

 
Michael Kühle 

Köln 
 

Rüdiger Dröger 
Köln 

 
Verwaltungsgericht Minden 

 
ordentliche Mitglieder stellvertretende Mitglieder 

 
Oliver Liedtke 

Porta Westfalica  
 

Andreas Eickmeier 
Hüllhorst 

 
Verwaltungsgericht Münster 

 
Olaf M. Werner 

Wadersloh 
 

Britta Tomsa 
Ahlen 

 
 
 
Grundlage: 
 
Gemäß § 26 in Verbindung mit  § 34 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird jeweils ein 
Ausschuss für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter gewählt.  
Gemäß § 26 Abs. 2  Satz 1 VwGO besteht der Ausschuss aus der Präsidentin bzw. des Prä-
sidenten des Verwaltungsgerichts als Vorsitzende bzw. Vorsitzendem, einem von der Landes-
regierung bestimmten Verwaltungsbeamten und sieben Vertrauensleuten als Beisitzerinnen 
bzw. Beisitzer. Die Vertrauensleute, ferner sieben Vertreter, werden aus den Einwohnerinnen 
und Einwohner des Verwaltungsbezirks vom Landtag oder von einem bestimmten Landtags-
ausschuss oder nach Maßgabe eines Landesgesetzes gewählt. Sie müssen die Vorausset-
zungen zur Berufung als ehrenamtliche Richterinnen und Richter erfüllen. 
 
 
 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
 
und Fraktion 
 


